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Das fehlende  
Zeugnisverweigerungsrecht
Reflexionen auf der Basis eines die Soziale Arbeit betreffenden Strafprozesses

Am 16. Oktober 2025 wurde in zweiter In-
stanz das Verfahren gegen die drei Sozial- 
arbeiter*innen Volker Körenzig, Sophia  
Gerschel und Sebastian Staneker einge-
stellt (siehe hierzu auch den Beitrag ab 
S. 27). Sie waren der Strafvereitelung ange-
klagt, weil sie sich fachlichen Grundsät-
zen und berufsethischen Prinzipien mehr 
verpflichtet fühlten als der Forderung der 
Strafverfolgungsbehörden, als Zeug*innen 
gegen Angehörige ihrer Zielgruppe aus-
sagen zu sollen. Der Prozess und das Feh-
len eines Zeugnisverweigerungsrechts 
(ZVR) für Sozialarbeiter*innen fanden  
bundesweite Beachtung, brachten aber 
nicht akzeptable Belastungen für die Mit-
arbeiter*innen des Karlsruher Fanprojek-
tes mit sich.

Der Karlsruher Fall

Der am 16. Oktober 2025 in zweiter Instanz 
verhandelte Fall geht auf ein Bundesliga-
spiel am 12. November 2022 zurück, bei 
dem infolge des Einsatzes von Pyrotechnik 
ein Dutzend Personen über Atembeschwer-
den klagten. Es kam zu keinen Anzeigen der 
Geschädigten, ermittelt wurde dennoch. 
Nachdem die Mitarbeiter*innen des Fan-
projektes ein Treffen zwischen Angehörigen 
der Fanszene und einem Teil der Geschä-
digten moderiert hatten, gerieten sie in die 
Mühlen der Justiz. Man unterstellte ihnen, 
die Namen der mutmaßlichen Täter*innen 
zu kennen. Das dreiköpfige Team lehnte 
geschlossen die Einvernahme ab, was zur 
Androhung von Beugehaft gemäß Paragraf 
70 Absatz 2 Strafprozessordnung (StPO) 
führte, von der nach Gerichtsbeschluss im 

Oktober 2023 abgesehen wurde. Die Staats-
anwaltschaft Karlsruhe leitete nun ein Er-
mittlungsverfahren wegen Strafvereitelung 
ein. In einem viel beachteten Prozess wur-
den die drei Angeklagten am 23. Oktober 
2024 zu Geldstrafen verurteilt, obwohl be-
reits offensichtlich war, dass die Aussagen 
der drei Mitarbeiter*innen für die zugrunde 
liegenden Ermittlungen nicht benötigt wur-
den und damit keine faktische Strafvereite-
lung gegeben war. Gleichwohl beantragte 
der Staatsanwalt ein Strafmaß, mit dem die 
Angeklagten als vorbestraft gegolten hät-
ten, was die Richterin dann aber auf neun-
zig Tagessätze, das heißt zwischen 4.050 
und 6.300 Euro, reduzierte. Insofern liegt 
es nahe, zu vermuten, dass es der Staats-
anwaltschaft in diesem Verfahren nicht nur 
um den konkreten Vorgang, sondern um ein 
rechtspolitisches Signal zu der grundsätzli-
chen Frage ging, ob sich Sozialarbeiter*in-
nen auf das ZVR berufen können.

In zweiter Instanz wurde diese generelle Be-
deutung auch vom Vorsitzenden Richter be-
tont, der nachdrücklich auf die bundesweite 
Signalwirkung des Falles hinwies. Über das 
Urteil der ersten Instanz war in den Medien 
breit berichtet worden. In den Reaktionen 
darauf wurde deutlich, dass die faktische 
Aushebelung des Vertrauensschutzes zwi-
schen Sozialarbeiter*innen und ihren Adres-
sat*innen als weitreichende Infragestellung 
professioneller Sozialer Arbeit wahrgenom-
men wurde sowie zu einer Verunsicherung 
bei Mitarbeiter*innen, nicht nur in Fanpro-
jekten, geführt hatte.

Demgegenüber begründete der Richter sei-
nen am Ende erfolgreichen Vorschlag, das 
Verfahren nach Paragraf 153a StPO gegen 
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Zahlung einer Geldauflage einzustellen, 
mit dem Argument, dass beide Seiten – die 
Staatsanwaltschaft und die angeklagten 
Sozialarbeiter*innen – aufeinander zugehen 
sollten, um eine Lösung mit Augenmaß zu 
finden, die nicht nur das Interesse an Straf-
verfolgung, sondern auch das berechtigte 
Interesse der Sozialen Arbeit anerkennt, 
vertrauensbasierte Arbeit leisten zu kön-
nen.

Die professionspolitische 
Bedeutung der  
Verfahrenseinstellung

Von erheblicher professionspolitischer Be-
deutung sind zwei Dimensionen des Karls-
ruher Falles: Dass die in erster Instanz er-
folgte Verurteilung aufgehoben wurde, zeigt 
erstens, dass Sozialarbeiter*innen auch bei 
der gegenwärtigen Rechtslage keineswegs 
schutzlos Staatsanwaltschaften ausgelie-
fert sind, die eine strafrechtliche Sanktio-
nierung fordern. Die im Karlsruher Fall be-
schlossene Verfahrenseinstellung ist zwar 
kein Freispruch, aber eine weit geringere 
Sanktion als eine strafrechtliche Verurtei-
lung. Und das heißt, wie in der Begründung 
des Urteils deutlich wurde: Das bislang feh-
lende ZVR bedeutet nicht, dass Sozialarbei-
ter*innen uneingeschränkt zu Aussagen in 
Strafverfahren verpflichtet sind. Vielmehr 
gilt es in den konkreten Fällen abzuwägen, 
ob tatsächlich ein gerechtfertigtes Interes-
se an Strafverfolgung besteht.

Dies ist zweitens insbesondere deshalb der 
Fall, weil die Gesetzeslage nicht eindeutig 
ist. Ausdrücklich wies der Richter darauf 
hin, dass es rechtlich unklar und wenig kon-
sequent sei, warum Sozialarbeiter*innen 
zwar nach Paragraf 203 Strafgesetzbuch 
(StGB) zur Wahrung von Privatgeheimnis-
sen verpflichtet sind, aber weitgehend vom 
ZVR nach Paragraf 53 StPO ausgenommen 
sind. Eine Klärung durch den Gesetzgeber 
sei deshalb erforderlich, um die rechtliche 
Entscheidungsfindung auf eine in sich stim-
mige Grundlage zu stellen. Die professions-
politische Forderung nach einer Gesetzge-
bung, welche die Soziale Arbeit in das ZVR 
einbezieht, hat durch die Feststellung des 
Gerichts, dass der Gesetzgeber eine Klärung 
vornehmen sollte, damit einen deutlichen 
Rückhalt erfahren.

Das prinzipielle Dilemma

Das Dilemma, wonach der Sozialen Arbeit 
als Ganzes kein ZVR zusteht, existiert seit 
wenigstens sechs Jahrzehnten. Bereits 
der renommierte Straf- und Verfassungs-
rechtler Karl Peters (1966) hat als Gutachter 
des 46. Deutschen Juristentages auf das 
schutzwürdige Vertrauensverhältnis der 
Sozialarbeiter zu ihrer Klientel und das feh-
lende ZVR verwiesen.

Im Zuge der Großen Strafrechtsreform (1969 
bis 1974) ist den im damals eingeführten 
Paragraf 53 StPO explizit genannten Berufs-
gruppen ein solches zugestanden worden, 
um diesen eine gravierende Pflichtenkol-
lision zu ersparen (vgl. Schruth und Simon 
2020, S. 24).

Demgegenüber wurde durch das Bundes-
verfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 
1972 eine hoch problematische Einschrän-
kung vorgenommen. Dort wurde argumen-
tiert, dass das ZVR „einer besonderen Le-
gitimation bedürfe, die für den vom Gericht 
geprüften Berufsstand des Fürsorgers im 
Gegensatz zu Angehörigen wirtschafts- und 
steuerberatender Berufe nicht gegeben 
ist“. Darauf reagierten die Reformkräfte in 
der damals regierenden sozialliberalen Ko-
alition 1974 mit einem Gesetzentwurf, mit 
dessen Hilfe jenen Akteur*innen der So-
zialen Arbeit ein ZVR zugestanden werden 
sollte, die beratende Tätigkeiten ausübten. 
Im Zuge des erlahmenden Reformeifers der 
damaligen Regierung Brandt/ Scheel kam 
es jedoch nicht zu einer Verabschiedung. 
Übrig blieben lediglich entsprechende Re-
gelungen für Mitarbeiter*innen der Schwan-
gerschaftskonfliktberatung und – ab 1992 
– für die Beratung in Sachen Betäubungs-
mittelabhängigkeit.

Ein Handlungsrahmen in  
Abhängigkeit von der Justiz
Vor dem Hintergrund dieser Rechtslage er-
gaben sich über Jahrzehnte hinweg – wenn 
auch in nicht allzu großer Häufigkeit –  
wiederkehrende Konstellationen, in denen 

Sozialarbeiter*innen in einen in sich wi-
dersprüchlichen Normenkonflikt verstrickt 
waren: Fachlich und berufsethisch begrün-
dete Überlegungen und Handlungsmaximen 
trafen auf die gesetzliche Verpflichtung, in 
Strafverfahren gegen Personen aussagen zu 
müssen, zu denen sie aufgrund ihrer bislang 
ausgeübten Tätigkeit in einem besonderen 
Vertrauensverhältnis standen. Dabei pro
fitierte die Soziale Arbeit oftmals davon, 
dass eine zunehmend überlastete Justiz 
gar nicht erst von möglichen Kenntnissen 
der beteiligten Fachkräfte erfuhr oder das 
Mandat der Sozialen Arbeit von Polizei und 
Staatsanwaltschaften de facto respektiert 
und deshalb auf einen Zugriff auf Sozialar-
beiter*innen als mögliche Zeug*innen ver-
zichtet wurde. In anderen Konstellationen 
waren Professionelle argumentativ in der 
Lage, ihr Wissen zu kaschieren. Gelegent-
lich wurde auch argumentiert, deren Aus-
sage sei für die Beweiserhebung nicht von 
Bedeutung. Eine unsystematische Erfas-
sung – sie erfolgte zwischen 1974 und 2013 
in Form einer Fallsammlung auf der Basis 
von Zeitungsberichten, Darstellungen in der 
Fachpresse und Hinweisen aus Fachtagun-
gen, den bundesweiten Streetworkertreffen 
in Gelnhausen, Meldungen von Initiativen, 
Trägern und Dachorganisationen sowie der 
Praxisberatung und der Supervision – zeig-
te in knapp vier Jahrzehnten eine geringe 
Fallzahl. Die Ausrichtung der Fälle variierte 
inhaltlich und wies in einzelnen Zeitkorrido-
ren Bezüge zu dominierenden gesellschaft-
lichen Diskursen und zeittypischen Gege-
benheiten auf:

• �Die Heimkampagne der 1960er- und 
1970er-Jahre führte zur Solidarisierung 
einzelner, meist junger Sozialarbeiter*in-
nen mit Heiminsass*innen.

• �Zwei Einzelfälle stammen aus dem Jahr 
1974 und stehen im Zusammenhang mit 
der Desertion zweier in Deutschland sta-
tionierter US-Soldaten, die sich der Ver-
legung nach Vietnam entzogen.

• �Im Zusammenhang mit der Strafverfolgung 
von Angehörigen der Rote-Armee-Frak-
tion (RAF) oder von Personen, die im Ver-
dacht standen, mit dieser in Verbindung 
zu stehen, kam es in den 1970er-Jahren 
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vermehrt zur Anwendung des 1980 wie-
der aufgehobenen Paragrafen 88a StGB 
(verfassungsfeindliche Befürwortung von 
Straftaten). Einzelne Sozialarbeiter*innen 
gerieten in Situationen, in denen sie aus 
Gründen der politischen Überzeugung das 
Zeugnis verweigerten.

• �Gleiches geschah in den 1980er-Jahren 
im Zusammenhang mit Hausbesetzungen 
und Blockaden der Friedensbewegung. Es 
kam zu Verfahren nach Paragraf 125 StGB 
(Landfriedensbruch).

• �Die Mehrzahl der erfassten Fälle ereigne-
te sich in den Feldern der offenen und der 
aufsuchenden Jugendarbeit. Die Justiz 
sah Sozialabeiter*innen in unregelmäßi-
gen zeitlichen Abständen als Zeug*innen, 
die Wissen über (mögliche) Straftaten Ju-
gendlicher und junger Erwachsener haben 
konnten. Eine Sonderform hiervon waren 
Strafprozesse im Zusammenhang mit den 
während der 1970er- und frühen 1980er-
Jahre in Jugendeinrichtungen auftreten-
den Rockergruppen, die damals noch als 
jugendkulturelle Strömung galten.

• �Als Folge einer allmählichen Sensibilisie-
rung für innerfamiliäre Gewalt- und Kon-
fliktkonstellationen kam es ab den frühen 
2000er-Jahren vermehrt zu Prozessen, 
in denen Sozialarbeiter*innen aus dem 
Spektrum familienbezogener Hilfen als 
Zeug*innen herangezogen werden sollten. 
In jüngster Zeit versucht das Bündnis für 
ein Zeugnisverweigerungsrecht in der So-
zialen Arbeit (BfZ) eine bundesweite Über-
sicht über Fälle zu erstellen, in denen So-
zialarbeiter*innen aufgrund des fehlenden 
ZVR in Konflikte geraten sind. Dabei zeigt 
sich, dass dies auch in Arbeitsfeldern ge-
schieht, die bislang noch nicht im Mittel-
punkt öffentlicher Betrachtung standen.

• �Seit den 2000er-Jahren verweigern So-
zialarbeiter*innen wiederkehrend die Mit-
wirkung an Versuchen, Geflüchtete aus-
findig zu machen, um sie abschieben zu 
können.
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Autoren

• �Im Zuge der Umsetzung des Nationalen 
Konzeptes Sport und Sicherheit (NKSS) 
sind mittlerweile mehr als siebzig Fan-
projekte entstanden, die als Maßnahmen 
der Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII 
zu verstehen sind. In diesem Arbeitsfeld 
sind in jüngster Zeit vermehrt Konflikte 
aufgetreten, weil die Strafverfolgungsbe-
hörden Mitarbeiter*innen als geeignete 
Zeug*innen bei Vorkommnissen im Fuß-
ballumfeld betrachteten.

2023 hat das BfZ einen Call for Cases ver-
öffentlicht, der noch nicht abgeschlossen 
wurde.1 Ein Zwischenfazit deutet bei einer 
unverändert hohen Dunkelziffer allerdings 
eine höhere Fallzahl und größere Streuung 
über die Berufsfelder der Sozialen Arbeit hin-
weg an, so BfZ-Sprecher Georg Grohmann.

1	  Vgl. https://kurzlinks.de/sh6d [abgerufen 
am 03.02.2026].

Abschließend ist festzustellen: Für eine 
weitere Professionalisierung der Sozialen 
Arbeit ist das ZVR von zentraler Bedeutung. 
Denn professionsethische Prinzipien sind 
auf eine rechtliche Absicherung angewie-
sen, damit sie auch im Ernstfall als hand-
lungsleitende Maximen wirksam werden 
können.
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